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nach dem Tarif vom 5- J«li entschädigt werden. Es

Hal in seiner Competenz alles was Ehr, Erb und Eigen

belrist. Wo die streitige Summe 100 Franken nichr
übersteigt, hat keine Appellation statt.

In Criminalfällen bilden das kleine und

große Gericht zusammen und unter dem Vorfitz des

Canlonsammann, ein peinliches Gericht.

5. Das Appellationsgericht bestcht aus

7 Gliedern, die jährlich zum gten Theil austreten und

unter Vorbehalt von Berichtigung, die Gebühren des

itzigen Cantonsgerichts beziehen. Es spricht über die

vom Klein-Groß- und Criminalgericht appellirten Gc-
gensiände in lezter Cantonalinstanz ab.

6. Der Cantonsrath besteht aus; Gliedern
die jährlich zum 4ten Theil (ein und im vierten Jahr
2 Glieder) austreten. Seine Glieder beziehen Sitzungs-
gelder.—Er untersucht die jährlichen Wahlen, und

caßirt dieselben im Fall einer Unregelmäßigkeit. Er
wacht über Ausrechthaltung der Cantonalverfassung und
über das Betragen der öffentlichen Beamten, besonders

über Bestechungen, und hat das Suspenfionsrecht.
Der Cantonsrath berathet mit dem Vcrwaltungs-

rathe die einkommenden Gesetzesvorschläge, correspon-

dirt mit den Cantonen, und entscheidet über die ihm
allenfalls vorzulegenden Streitigkeiten derselben.

Gesetzgebender Rath, 25. Juli.
Fortsetzung.

Die Polizey.CommiKion räth zu folgender Botschaft,
welche angenommen wird:

V. Vollz. Räthe! Sie haben dem gesetzgeb. Rath
eine Vorstellung der Distrikte St. Gallen, Gossan,
Rorschach und Wyl im Cant. Säntis Übermacht, laut
welcher begehrt wird,, daß von den in diesen Bezirken
liegenden St. Gallischen Klostcrgütern in dem ncmlichen
Verhältnisse zu den Gemeindstcuren beygetragen werde,
wie solches unter der ehmaligen Ordnung der Dinge,
kraft ausdrüklicher und wiederholt bestätigter Verträge
geschehen sey. In der zugleich mit aberkaßnen Botschaft
dann fügen Sie die Aeusserung bey: Daß Sie steh we-

gen des Beschlusses vom 14. März i8->i nicht für b?sugt

halten, in dem vorliegenden Falle eine günstige Entschei-
dung zu geben und laden den gesetzgeb. Rath wiederholt
ein, über die Steuerpfiichligkeit der Nationalgütcr zu
den Gemeindsanlagen im Allgemeinen zu entscheiden.

Diesem Antrage zufolge hat der gesetzg. Rath diesen

Gegenstand aufs neue in reift Berathung gezogen z.

allein eben dieselben Bedenken welche ihn am -4 März
kjthm vermocht halten, hierüber keine gesetzliche Vor-
schritt zu treffen, bewegen ihn auch jrzt noch, keine
allgemeinen Gesetze darüber ausgehen zu lassen.

Wenn aber schon der gesetzg. Ralh vorzog, in keine
allgemeine Verordnung eiuzutretten; so lag es doch
keineswegs in seiner Abficht, daß Güter, die jezt der
Nation zugehören, unter der ehmaligen Ordnung der
Dinge aber zu den Gemcindsanlagen ihrer Ortschaften
beytragen mußten, dadurch eine gänzliche Anlagcnfrcy.
heil erhalten sollten, wie jezt aus jenem Beschlusse
scheint hergeleitet werden zu wollen. Er stand viclMhr
und steht noch jezt in den entgegengesehen Begriffen,
baß nämlich sein Nichteintretten, wie es im Commißio.
nalberichl auSdrüklich hieß, keinen Bezug auf diejenigen
Güter sollte haben können die von jeher zu Gemeinds.
anlagen beyzutragen pfiichtig waren.

Weit entfernt also Sie B. V. R. nicht fur befugt
zu halten, in Fällen der Art, wo nämlich die ehcvorige
Beytragspflicht gehörig erwiesen seyn wird, wegen wirk-
licher Leistung dieser Anlagen das Angemessene zu ver.
fügen, will der gesttzg. Rath unter Zurüksciiduug der
odgemeldlen Vorstellung, sie vielmehr bestimmt cinge-
laben und begwältigl haben, zu veranstalten, daß von
solchen Gütern die verhältnißmäßig vormals gebräuchlj.
chen Gcmeindsteuren oder Anlagen bezahlt werden,
jedoch in dem Verstände, daß tie von den Besitzern
solcher Güter bisher geleisteten ausserordentlichen Bey-
träge in Anschlag gebracht und darüber Abrechnung
gepflogen werden soll. Sie belieben also den betreffen-
denBehörden die angemessene Weisung zukamen zu lassen.

So wie aber den Gemeinden hicdurch eine wesent.
liche Erleichterung zuflicssen wird; so darf der gesttzg.
Rath hinwieder auch erwarten, daß die Anlagen der
in diesem Falle sich befindlichen Nationalster nicht
werden übertrieben, sondern auf eine billige und ge-
rechte Weise angeschlagen werden. Auch ohne Sie
B. V. R. darauf aufmerksam zu machen, werden Sie
die zu möglicher Vorbeugung jedes M-ßbrauchs dießorlS
erforderlichen Maßregeln zu treffen belieben.

Der Dccretsvorschlag über die Theilung einiger ge,
mciusamcr Fonds der Bürger von St. Vranchier, Cant.
WalUs, wird in neue Berathung genommen und hierauf
zum Décrété erhoben. (S. dass. S. 4?6).

Dem Gutachten der Militär-Csmmißion gemäß wird
der für das Ministerium des Krieges verlangte neue
Credit von 500,000 Fr. bewilligt.

Das nachfolgende Gutachten der PMey-CommiZisw
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wird in Berathung und der Antrag desselben hierauf
zugenommen:

B. Gesetzgeber! Sie haben Ihrer Polizeycsmmißion
aufgetragen, Ihnen über cie Bittschrift des B. Joh.
Rudolf Fischer von Rynach, Cant. Argau, ein Gutach-
ten vorzulegen, die entweder die Zurüknahme der Be-
willignng eines Màhlendaucâ an der Wysse, welche

dem B. Hs. Jakob Wirz ertheilt worden ist, ober die

Rukerstaitnng einer für die Vorrechte seiner Mühle be-

zahlten Summe, und die Nachlassung eines darauf
hastenden Bodenzinses verlangt.

Schon den ro. April 1799 hatte die Verw. Kammer
des Cantons Argau, den Mühlenban, gegen den der

Bittsteller einkömmt, nach gehaltenem Augenschein,

zufolge des Beschlusses vom ;. Dec, 1798, bewilligt.

Im Brachm. 1800 nun machten 2 Munizipaiitätsglle-
der und der B. Fischer Vorstellungen dagegen. Die
Sache wurde nun zum zweytcnmal untersucht und das

»-.ach Publication und Augenschein, laut Beschluß vom

28. April >8oc>; da ergab'eö sich nun, daß die Vor.
stcllung der Gemeinde Burg nur erschlichen und von 2

Munizipaldcamten ohne Auftrag der Gemeinde einge-

sandt war, und daß die Einwendungen des B. Fischer

nur in Rüksicht auf die Verminderung seiner Kundsame

gegründet seyen. Er wurde also abgewiesen, zur Be-

zahlung der Kosten vom 2ten Augenschein angehalten und
die zwey Munizipalbeamte zur Verantwortung gezogen.

Nun kam er zum zw.ytenmal mit einer Vorstellung
beym Voll;. Rath ein, und berief sich auf eine Urkunde

von Ao. 1592, kraft der ihm daS Vorrecht gegeben

worden, daß innerhalb einer Meile. Weges keine neue

Mühle errichtet werden dürfe, wofür er ivoa st. Arg.
Währung und einen jährlichen BodenzinS zu geben über-

nomme» hatte. Allein da das Gesetz vom 19. Oct. 1799
alte ausschließlichen Gewerbsrechte unbedingt aufgeho-

ben, und die Bodenzinft, welche daher auserlegt waren,
auch gesetzlich abgeschaft sind, welches dem Bittsteller
amtlich angezeigt worden, so wurde e? mit allem Recht
abermal abgewiesen.

Sie scheu nun ohne'Mühe ein B. G., daß da der

B. Fischer bey diesem Handel weder von der verwalten-
den noch vollziehenden Gewalt auf irgend eine Weife

gesetzwidrig behandelt worden ist daß auch Sie ihn m
f. in cm Begehren abzuweisen und keineswegs in seine

Bittschrift einzutreiten haben, worauf auch Ihre Po-
lizcy Commißion einstimmig anträgt.

Der von der Polizey.Commißion angetragne Gesetz.

Vorschlag über die Einführung allgemeiner Maaße und

Gewichte wird in Berathung, der Grundsatz desslben
angenommen und der Gesctzvorschlag zu sorgfältigerer
Redaction an die Commißlon zurückgewiesen.

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen-,
èe Gegenstände?

1. 'Verschiedene Landbesitzer von La Tour de Brilz im
Canton Leman, klagen über zu hohe Güterschatzungeu.
Wird an die Vollziehung gewiesen.

2. Den Grund, warum sie in ihrem Constitutions»
mäßigen Begehren der Vereinigung mit dem Canton
Schwytz lezthin abgewiesen Mieden, glauben die Hesse

Pfesfikou und Woileran einzig in der damaligen Besorg-
niß des gesetzg. Raths zu finden, daß eine Veränderung
der Eantonseintheilung, in dem Zeitpunkt, wo die O:»
striklsdepniirten im Begriffneren, zur Ernennung der
Cantonsdeputirte!» an den ihnen angewiesenen Orten
znsimrmenzutretten, leicht durch Mißverständniss und
Unordnungen den Hauptzweck der angestellten Bezirks»
Versammlungen vereiteln möchte. Dieser Grund fällt
durch die vor sich gegangene Ernennung der Cantons»
Veputirten nun weg, daher erneuern mit dsov lier Zu»
verficht auf den neuen Verfassungsenttvurf und oas den»

selben in imsZro überantwortende Decrek vom 2Y. May
die sämtlichen Einwohner von Pftssffksn und Wollerau
ihre Bitte zur Vereinigung mit dem Canton Schwytz,
welcher zufolge denn, ohne einige Inconvenienz-, der
von dem Distrikt Rapperschwyl ad den Höfen Pftfßkou
und Wollerau erwählte Cantonsdeputirte B. Keller starr
zu Giarus sich m der Cantonaltagsatznng zu SctzivW
cinfinden würde.

Falls der gesetzg, Rath Bedenken trägt, auf der Stelle
in dieses Begehren einzutretien, trägt die Pet. Com,
mißion darauf an, dasslbe der Constitutions-Commiss
sion zur dringlichen Berichterstattung zu überweisen.

Der Rath nimmt hierauf folgenden Decretsvsr-
schlag an:

Der gesetzgeb. Rath — Auf die wiederholte Vor»
stellung der Munizipalitäten Pfefsikon und Wollerau m
den Höfen im dermaligen Canton Linth und nach ange»
hörten» Bericht darüber; beschließt:

Die beyden Höfe Psessikon und Wollerau, sind für den

Zusammentritt der bevorstehenden Cantonslagsatzun-

gen, wieder mit dem ehmaltgen Canton Schwytz
verewigt, und demzufolge wird sich der von den,

Bezirk Ravperschwy! ans diesen Gemeinden erwählte
Cantonsdeputirte, anstatt nach Glarus, auf die

TaAtznng nach Schwytz begeben.
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Der Vollz. Roth zeigt durch eine Botschaft an, daß

N über den Gesetzvorschlag nichts ;u bemerken habe,,
krast dessen von den im zteu Art. des Gesetzes vom
Brachm. über die Entrichtung des diesjährigen Zehnden
enthaltnen Bestimmungen alle Grundstücke ausgenoiw
men seyn sollen, welche seit dem Gesetze vom i<z. Nov.
98 neu ausgereutel und urbar gemacht wurden, und
welche zufolg ehmaliger Verfügung »och keinen Zehnden
entrichtet haben.

Der Gesetzvorschlag wird hierauf zum Gesetze erhd-
bm. (S. dass. S. 47;).

(Die Fortsetzung folgt.)

Tagsatzung des Cantons Schaffhausen.

Anrede des Bürger Suters, Régie.
rungs.Statthalters des Cant. Thu r.
g au, andie Wahlversammlung der
vereinigten Canto ne Thurgau und
Schaffhausen — den i. August iLoi.

Bürger Depurirte!
Wichtig ist der Auftrag, den das Zutrauen des

Volks in Eure Hände gelegt hat, daraufdarf ich Euch
nicht erst aufmerksam machen; — mein würdiger Col-

jega hat es bereits auf eine schöne und gründliche
Weise gethan.

Ihr vereinigt Euch, um, nach Anleitung der vor.
handeneu Gesetze, würdige Mitglieder für die National-
Tagsatzung zu wählen, und eine Cantonal. Verfassung

Nach denen Euch vorgezeichneten Gränzen zu entwerfen.

O Bürger! Mochtet Ihr frey von allem Par-
thkygeist — frey von allem Privatinteresse — beseelt

von der reinsten Vaterlandsliebe, nur das

Gl.ük des Ganzen im Auge behalten, und nur
dieses mit aller Redlichkeit aus allen Kräften zu

befördern suchen: — einzig in diesen Grundsätzen liegt

Segen für Eure Arbeit.

Unser Vaterland hat viel .verlohren — es hat

durch einen langen, harten Krieg unaussprechlich ge.

kitten—noch mehr aber, durch die Uneinigkeit,

welche zwischen denen herrschte, denen es über-

geben war, sein Glük zu befestigen — dadurch,
ach dadurch, wurde es mehr zerfleischt — als durch

alles andere, dadurch grausam hingeworfen,

au die äussersten Gränzen seiner politischen Existenz..
Bürgers Wollet auch Ihr Eure Hände dazu

bieten, daß dieses fchrckliche Werk vollendet werde?

Sollte Z we ytr a cht, und der alles verwüstende
F a c t i 0 n s g ei st auch unter Euch herrschen —
nein! widerstehet diesem Ungeheuer mit Muth und
Entschlossenheit — verbannet es aus Eurer Mitte
es ist viel verloren, aber noch nicht alles,
ermannet Euch î rettet so viel an Euch liegt, die Ueber-
bleibst! unserer National - Ehre; — rettet, so viel Ihrkönnt, die Rudera unserer Freyheit, und traget nach
Eurem besten Vermögen das Eurige dazu bey, daß
eine wohlthätige Verfassung darauf könne erbauet, und
so die Wunden unseres Vaterlands wieder kön-
nen gcheilct werden! Ihr kömitS B ü r,g e r besonders
durch zweckmäßige Wahlen...... Wählt Stützendes Vaterlands und keine Zerstörer.

Keiner aus Euch denke nur das zu befördern, was
nur ihme nüzt, oder nur'seine Privatab.
sichten begünstigt — daö Wohl des Gan-
zen sey Euer Aller einzige Zweck
Verletzet die Grundsätze des Rechts und per Billigkeit
nie, auch dann nicht, wann Ihr darunter leiden muß.
M; zeiget durch Geradheit und Biedersinn, baß
Ihr es werth wäret, zu Deputirten gewählt zu werden.

Eintracht herrsche unter Euch die Cantone
Schaffhauscn und Thurgau sind nun ein Canton —ob auf immer, wird die Zukunft lehren indessen
vereinigen Euch die Gesetze, möchten es auch Eure Her.
zen thun. Ihr seyd nun genau miteinander ver-
vrudert — das Glück des Einten soll nun auch das
Glück des Andern seyn — wird das Glück deck
Ganzen erreicht, so seyd Ihr es ja Alle.Bürger, dahin strebt!!

Die schönste Harmonie leite Euch zu dem schönsten
Ziel — dort ärndtet dann, unter dem lauten Segen
des gluklich gewordene» Volkes — und dem köstlicher»
stillen innern Bewußtseyn treu e rfüllt e r P fljcht,
die süssen Früchte Eurer Mühe und Eurer Arbeit.

Iezt Deputirte des Thurgäu's, erlaubet mir
noch ein paar Worte, die nur mich betreffen, an Euch
besonders: Ich habe die Pflichten, welche das Gesetz
mir auf den heutigen Tag gegen mein Vaterland auf-
legte, erfüllt, das Mehrere und Wich tigers
wird mein würdiger Collega, dem das Loos
es ohnehin aufträgt, thun; schenket ihm Eure volle
Achtung, Euer ganzes Zutrauen ich aber eile,
um nun auch die Pflichten kindlicher Liebe zu erfüllen -
sie rufen mich an den Sarg meines guten Vaters
— ich scheide mit schwerverwund'tem Herzen von Euch,
um den Vielg eli e b ten zu stimm Grabe zu begleiten.
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